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Tageszulassung



§ 3 I FZV
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Obersatz
Tageszulassung

• Der Betroffene könnte eine Ordnungswidrigkeit (OWi)
entgegen § 3 I FZV begangen haben, indem er im öffentlichen
Straßenverkehr(1) sein (hier:) Kfz(2) in Betrieb gesetzt(3) hat,
obwohl es nicht zum Verkehr zugelassen(4) war.



Art. 2 lit. b) Richtlinie 1999/37/EG
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Definition: Zulassung
Tageszulassung

• Die Zulassung ist die behördliche Genehmigung für den
Betrieb eines Fahrzeugs im Straßenverkehr einschließlich der
Identifizierung des Fahrzeugs und der Zuteilung einer als
Zulassungsnummer bezeichneten laufenden Nummer.



§ 1 I Satz 1 StVG; § 3 I Satz 1 FZV
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Normtext
Tageszulassung

• Kfz und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb
gesetzt werden sollen, müssen von der zuständigen Behörde
(Zulassungsbehörde) zum Verkehr zugelassen sein.

• Ein Kfz und seine Anhänger dürfen […] nur in Betrieb gesetzt
werden, wenn sie zum Verkehr zugelassen sind.

§ 1 I S. 1 StVG

§ 3 I S. 1 FZV



§ 1 FZV
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Normtext
Tageszulassung

• Die FZV ist anzuwenden auf die Zulassung von Kfz mit einer
bbH von mehr als 6 km/h […].



§ 30a I StVZO
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Normtext
Tageszulassung

• Die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit (bbH)
ist die Geschwindigkeit, die von einem Kfz nach seiner vom
Hersteller konstruktiv vorgegebenen Bauart oder infolge der
Wirksamkeit zusätzlicher technischer Maßnahmen auf ebener
Bahn bei bestimmungsgemäßer Benutzung nicht über-
schritten werden kann.



§ 16 I StVZO
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Normtext
Tageszulassung

• Zum Verkehr auf öffentlichen Straßen sind alle Fahrzeuge
zugelassen, die den Vorschriften der StVZO und der StVO
entsprechen, sofern nicht für die Zulassung einzelner
Fahrzeugarten ein besonderes Erlaubnisverfahren vor-
geschrieben ist.



§ 3 I S. 2 FZV
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Normtext
Tageszulassung

• Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn das Fahrzeug
einem genehmigten Typ entspricht […] und eine Kfz-
Haftpflichtversicherung besteht.



§ 1 I S. 2 StVG; § 3 I S. 3 FZV
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Normtext
Tageszulassung

• Die Zulassung erfolgt auf Antrag […] durch Zuteilung eines
amtlichen Kennzeichens.

• Die Zulassung erfolgt durch Zuteilung eines Kennzeichens,
Abstempelung der Kennzeichenschilder und Ausfertigung
einer Zulassungsbescheinigung.



§ 1 I StVG
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Normtext
Tageszulassung

• Stehsatz:
„Fahrzeuge, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt
werden, müssen zum Verkehr zugelassen sein. Diese
Forderung aus § 1 I StVG wird wiederholt in § 16 StVZO, § 1
FZV und § 3 I FZV.“
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Prüfungsabfolge
Tageszulassung



Tageszulassung
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Fahrzeug

Fahrzeug
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Pedelec
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Fortbewegungsmittel
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Legaldefinition § 2 Nr. 3 FZV

Bernd Huppertz
13

Fahrzeug
Tageszulassung

• Ein Fahrzeug ist ein zur Fortbewegung geeigneter beweglicher
landgestützter Gegenstand (mobile Verkehrsmittel).

• Der Fahrzeugbegriff umfasst i.S.e. Oberbegriffs
Fahrräder, Gespannfahrzeuge, Kfz und Anhänger.



§ 16 II StVZO
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Ähnliche Fortbewegungsmittel
Tageszulassung

• Schiebe- und Greifreifenrollstühle, Rodelschlitten, Kinder-
wagen, Roller, Kinderfahrräder und ähnliche nicht
motorbetriebene oder mit einem Hilfsantrieb ausgerüstete
ähnliche Fortbewegungsmittel mit einer bbH ≤ 6 km/h sind
nicht Fahrzeuge im Sinne dieser Verordnung.



Art. 1 lit. l) WÜ; § 63a StVZO
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Fahrrad
Tageszulassung

• Ein Fahrrad ist jedes Fahrzeug mit wenigstens zwei Rädern,
das ausschließlich durch Muskelkraft auf ihm befindlicher
Personen, insbesondere mithilfe von Pedalen oder
Handkurbel, angetrieben wird.



§ 1 III StVG „juristische Fiktion“
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Pedelec
Tageszulassung

• Keine Kfz i.S.d. StVG sind Landfahrzeuge, die durch
Maschinenkraft fortbewegt werden und mit einem elektro-
motorischen Hilfsantrieb mit einer Nenndauerleistung von
höchstens 0,25 kW ausgestattet sind, dessen Unterstützung
sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit verringert
und
1. beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder

früher,
2. wenn der Fahrer im Treten einhält
unterbrochen wird.



§ 64b StVZO
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Gespannfahrzeuge
Tageszulassung

• Gespannfahrzeuge sind Fahrzeuge, die nach ihrer Einrichtung
von Zugtieren gezogen werden, z.B.:

• Pferdefuhrwerke
• Ochsenkarren



Legaldefinition § 1 II StVG; § 2 Nr. 1 FZV
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Kfz
Tageszulassung

• Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft
bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein.

• Nicht dauerhaft spurgeführte Landfahrzeuge, die durch
Maschinenkraft bewegt werden.
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Kfz
Tageszulassung

• Stehsatz:
• „Alles, was einen Motor hat, ist ein Kfz.“



BGH, Urt. v. 12.1.2005 –VIII ZR 109/04-

Bernd Huppertz
20

Normzweck
Tageszulassung

• Tageszulassungen sind eine besondere Form des Neuwagen-
geschäfts.

• Der Kunde erwirbt auch in diesen Fällen ein fabrikneues
Fahrzeug. Die kurzfristige Zulassung auf den Händler dient
nicht der Nutzung des Fahrzeugs.

• Tageszulassungen erfolgen im Absatzinteresse beider Seiten.
Der Händler kommt durch die Steigerungen der Abnahme-
menge in den Genuss höherer Prämien, die er an den
Endkunden weitergeben kann.



Amtl. Begr. zu § 7 FZV
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Normzweck
Tageszulassung

• Das Bedürfnis hierfür ergab sich im Zusammenhang mit dem
internetbasierten Verfahren. Tageszulassungen sind praktisch sehr
relevante Anwendungsfälle, die vor allem in der Automobilwirtschaft
sehr häufig aus unterschiedlichen Motiven genutzt werden, wie
beispielsweise Rabattaktionen für bestimmte Fahrzeugmodelle zu
ermöglichen, ohne den regulären Listenpreis senken zu müssen. Auf
diese Weise verhilft die Tageszulassung Fahrzeughändlern zu mehr
Umsatz und Prämien und dem Hersteller dank mehr Zulassungen zu
besseren Statistiken. Allerdings führt dies für Zulassungsbehörden zu
sehr großen Aufwänden, da innerhalb eines Tages eine komplette
Zulassung und dann ein weiterer Prozess der Außerbetriebsetzung
durchzuführen sind.



ADAC
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Normzweck
Tageszulassung

• „Zum Hintergrund: Je höher ein Autohersteller in der monatlichen
Zulassungsstatistik rangiert, desto erfolgreicher gilt er in der Branche und bei
potenziellen Käuferinnen und Käufern. Aus diesem Grund verpflichten
Hersteller Händler oftmals dazu, Neuwagen in einer bestimmten Menge
abzunehmen. Gleichzeitig ist der Spielraum, in dem Händler den Kunden
ein vom Listenpreis abweichendes Angebot machen können, sehr gering. Eine
Tageszulassung erlaubt dem Verkäufer, das vorgegebene starre Preissystem zu
verlassen und dem Kaufinteressenten einen deutlichen Preisnachlass
anzubieten. In der Regel bewegen sich bei Tageszulassungen die Rabatte auf
den Listenpreis zwischen zehn und 25 Prozent (manchmal auch darüber
hinaus). […]

• In der Zulassungsbescheinigung wird der Käufer als zweiter Besitzer geführt,
da der Erst- und Vorbesitzer das Autohaus bzw. der Autohändler ist. […] “
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Voraussetzung
Tageszulassung

• Auf Antrag kann die Erstzulassung eines zulassungspflichtigen
Fahrzeugs auch für die Dauer ausschließlich des Tages er-
folgen, an dem die Erstzulassung wirksam wird (Tages-
zulassung).

• Erstzulassung
• Neuwagen

• Zulassungspflichtiges Kfz oder Anhänger

§ 7 I S. 1 FZV



§ 7 FZV
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Verfahren
Tageszulassung

• Antrag
• Tageszulassung
• Internetbasierte Tageszulassung

• Keine Abstempelung
• Eintragung Erstzulassung und Außerbetriebsetzung in die

Zulassungsbescheinigung
• Freilegung des Sicherheitscodes der ZB I
• Vorläufiger Zulassungsnachweis

Klassische Version

Online Version
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Dauer der Zulassung
Tageszulassung

• Erstzulassung eines zulassungspflichtigen Fahrzeugs für die Dauer aus-
schließlich des Tages, an dem die Erstzulassung wirksam wird.

• Mit dem Ablauf des Tages der Erstzulassung gilt das Fahrzeug als außer
Betrieb gesetzt, ohne dass es eines gesonderten Antrages bedarf.

• Befristet ausschließlich für die Dauer des Tages ihres
Wirksamwerdens (Tag der Erstzulassung).

• Nach dieser Fiktion gilt das Fahrzeug mit dem Ablauf des Tages
der Erstzulassung als außer Betrieb gesetzt.

§ 7 I S. 1 FZV

§ 7 II FZV

Amtl. Begr. 
BR-Drs. 70/2023
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Kennzeichen
Tageszulassung

• Erstzulassung eines zulassungspflichtigen Fahrzeugs für die Dauer aus-
schließlich des Tages, an dem die Erstzulassung wirksam wird.

• Bei einer Tageszulassung bedarf es keiner Abstempelung der Kennzeichen-
schilder.

• Die Zulassungsbehörde hat einen vorläufigen Zulassungsnachweis aus-
zustellen, der ua das Kennzeichen des zugelassenen Fahrzeugs enthalten
muss.

§ 7 I S. 1 FZV

§ 7 II FZV

§ 7 III Nr. 3 
FZV



Bernd Huppertz
27

Kennzeichen
Tageszulassung

• Müssen Kennzeichenschilder geprägt werden?
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Kennzeichen
Tageszulassung

• Der Normtext spricht mehrfach von der „Zulassung“ des
Fahrzeugs

• Erstzulassung
• Tageszulassung
• „das Kennzeichen des zugelassenen Fahrzeugs“
• „für die Dauer der Zulassung“

• Der Normtext erwähnt das „Kennzeichen“
• „Abstempelung der Kennzeichenschilder“
• „das Kennzeichen des zugelassenen Fahrzeugs“
• „vorgeschriebene Kennzeichenschilder“



§ 3 I FZV
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Kennzeichen
Tageszulassung

• Die Zulassung eines Fahrzeugs erfordert
• ein Kennzeichenschild

• Platine
• ein Kennzeichen

• Unterscheidungszeichen, Erkennungsnummer
• Abstempelung

• Stempelplakette

• Zulassungsbescheinigung
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Kennzeichen
Tageszulassung

• Die Zulassung eines Fahrzeugs erfordert

… das Kennzeichenschild
„Platine“
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Kennzeichen
Tageszulassung

• Die Zulassung eines Fahrzeugs erfordert … das Kennzeichen:
„Erkennungsnummer“

… das Kennzeichen:
„Unterscheidungszeichen“
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Kennzeichen
Tageszulassung

• Die Zulassung eines Fahrzeugs erfordert

Stempel
„amtliches Kennzeichen“das Kennzeichen

„Unterscheidungszeichen“

… das Kennzeichen
„Erkennungsnummer“
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Kennzeichen
Tageszulassung

• Die Zulassung eines Fahrzeugs erfordert

Stempel
„amtliches Kennzeichen“das Kennzeichen

„Unterscheidungszeichen“

… das Kennzeichen
„Erkennungsnummer“



Amtl. Begr. zu § 7 FZV (BR-Drs. 70/2023)
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Kennzeichen
Tageszulassung

• Da die Tageszulassung eine Erstzulassung mit Besonderheiten
darstellt, müssen folglich auch bei der Inbetriebsetzung
tageszugelassener Fahrzeuge Besonderheiten gelten:

• Bei einer Tageszulassung bedarf es keiner Ab-
stempelung der Kennzeichenschilder.

• Ein Fahrzeug mit einer Tageszulassung darf mit den
vorgeschriebenen Kennzeichenschildern ohne
Stempelplaketten oder Plakettenträger auf
öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden.



§ 7 I S. 2 FZV; § 7 IV S. 1 FZV; amtl. Begr. (BR-Drs. 70/2023) 
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Kennzeichen
Tageszulassung

• Folgerung daraus:
• Wenn das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen in

Betrieb gesetzt wird, müssen auch
keine Kennzeichenschilder
geprägt werden.



Bernd Huppertz
36

Vorläufiger Zulassungsnachweis
Tageszulassung

• Muss ein *vorläufiger Zulassungsnachweis* gedruckt
werden ?



§ 7 III Nr. 3 FZV
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Vorläufiger Zulassungsnachweis
Tageszulassung

• Die Zulassungsbehörde hat einen *vorläufigen Zulassungs-
nachweis* auszustellen, der folgende Angaben enthalten
muss:

a) die zuständige Zulassungsbehörde
b) die Antragsnummer
c) das Kennzeichen des zugelassenen Fahrzeugs
d) das Datum der Zulassungsentscheidung
e) das Datum der Außerbetriebsetzung



§ 7 IV FZV
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Vorläufiger Zulassungsnachweis
Tageszulassung

• Bei der Inbetriebsetzung des Fahrzeugs ist auf öffentlichen
Straßen hat die das Fahrzeug führende Person den

• *vorläufigen Zulassungsnachweis*
bis zum Ablauf des Tages der Erstzulassung von außen gut
lesbar im Fahrzeug auszulegen.
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Vorläufiger Zulassungsnachweis
Tageszulassung

• Der Verordnungsgeber hat hierzu kein Muster veröffentlicht.
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Tageszulassung
Vorläufiger Zulassungsnachweis
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Vorläufiger Zulassungsnachweis
Tageszulassung

• Die Tageszulassung eines Fahrzeugs kann internetbasiert beantragt
werden.

• Die Zulassungsbehörde hat einen *vorläufigen Zulassungsnachweis*
auszustellen, der folgende Angaben enthalten muss:

a) die zuständige Zulassungsbehörde
b) die Antragsnummer
c) das Kennzeichen des zugelassenen Fahrzeugs
d) das Datum der Zulassungsentscheidung
e) das Datum der Außerbetriebsetzung

§ 28 S. 1 FZV

§ 7 III Nr. 3 
FZV



§ 28 Satz 2 FZV; amtl. Begr. zu § 28 FZV (BR-Drs. 70/2023)
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Vorläufiger Zulassungsnachweis
Tageszulassung

• Bei der internetbasierten Tageszulassung iSd § 28 FZV ist der
• *vorläufige Zulassungsnachweis*
• Ausdruck der abgerufenen automatisierten Ent-

scheidung über die vorläufige Zulassung
mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur
Prüfung auszuhändigen.
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Vorläufiger Zulassungsnachweis
Tageszulassung

• Der Verordnungsgeber hat hierzu kein Muster veröffentlicht.
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Tageszulassung
Vorläufiger Zulassungsnachweis
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Tageszulassung
Vorläufiger Zulassungsnachweis
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Tageszulassung
Vorläufiger Zulassungsnachweis
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Tageszulassung
Vorläufiger Zulassungsnachweis
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Tageszulassung
Vorläufiger Zulassungsnachweis



Bernd Huppertz
49

Tageszulassung

Rechtsfolgen
! ? !
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Rechtsfolgen
Tageszulassung

• Sie nahmen das Fahrzeug mit einer Tageszulassung auf einer
öffentlichen Straße in Betrieb, ohne den vorläufigen
Zulassungsnachweis von außen gut sichtbar im Fahrzeug
auszulegen.

• Verstoß: § 7 IV Satz 2 FZV, § 77 Nr. 8 FZV
• Bkat: ./.
• TBNR: 807000
• 10,-
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Rechtsfolgen
Tageszulassung

• Sie nahmen das Fahrzeug mit einer Tageszulassung auf einer
öffentlichen Straße in Betrieb, ohne den vorläufigen
Zulassungsnachweis von außen gut sichtbar im Fahrzeug
auszulegen.

• Verstoß: § 28 Satz 2 FZV, § 77 Nr. 22 FZV
• Bkat: 252
• TBNR: 828100
• 10,-
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Rechtsfolgen
Tageszulassung

• Sie nahmen das Fahrzeug mit einer Tageszulassung auf einer
öffentlichen Straße in Betrieb, ohne einen gut lesbaren
Ausdruck der abgerufenen automatisierten Entscheidung
über die vorläufige Zulassung mitzuführen.

• Verstoß: § 28 Satz 2 FZV iVm § 77 Nr. 1 FZV
• Bkat: 252
• TBNR: 828000
• 10,-
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Rechtsfolgen
Tageszulassung

• Sie händigten auf Verlangen der zuständigen Person den
Ausdruck der abgerufenen automatisierten Entscheidung
über die vorläufige Zulassung nicht aus.

• Verstoß: § 28 Satz 2 FZV iVm § 77 Nr. 1 FZV
• Bkat: 252
• TBNR: 828106
• 10,-



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

EPHK a.D. Bernd Huppertz
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